
A DOGMÄTISCH EGITIMATION
RUDOLF11 Schweizer, Gemeinde und Gemeindeordnung 1im (Zü-

rich °1962) 157 geboren September 1936 in Bonn. Er studierte den Uni-
12 Brox, Die Pastoralbriefte Regensburger Neues Testament versitäten Bonn und Freiburg Br., ist Doktor der Philosophie

74 (Regensburg 1906090, 42 (1964), Doktor der Theologie (1967), habilitierte sich 1969 für Neues
an a2aQ 67£. Testament und ist se1it 1070 Protessor der Universität Franktfurt.
Grabner-Haider, Paraklese und Eschatologie be1 Paulus Kr veröftentlichte u,. Der ang der Apostelgeschichte: EK

(Zürich/NeukirchenAbh. Münster 19 46

LIGT: partikularer materieller Werte willen darf das
C thische Fundament» der Demokratie (z re1-arl Lehmann heit, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, Mehrheits-
prinzip preisgegeben werden. In diesem formalenZur dogmatischen OS liegt 1m Zeitalter ines unwiderruflichen
weltanschaulichen Pluralismus ein unübersehbarerLeg1itimation Schutz VOL oftenen oder versteckten totalitären

einer Demokratisierung Ansprüchen.? ber ine prinzipiell wertneutrale,
radikal inhaltslose Demokratiebestimmung kommt

1n der Kırche 1m besten Fall einer politischen ebenstorm
untereinander völlig uneiniger Menschen, die höch-
StenNs durch das Viıitalinteresse und den rlie ZUrT

Selbsterhaltung geeinigt werden.? Anders CN-
Zumeist wird das Demokratisiterungspostulat theo- det Demokratie 1in jedem Fall einen gewlissen

« Mindestinhalt» dieses formalen Ethos OTaus,logisch 1in die erufung auf grundlegende
dogmatische und rechtliche Strukturen der Kirche dessentwillen ine gemeinsame politische 1 .e=
zurückgewlesen. Im Gegensatz dazu wird 1n die- bensordnung aNSCHOMMICHK wird und auf das iNan
SC systematischen Beitrag DOStLLV nach den Mög- sich 1in einem gyrundsätzlichen Consensus einigt.
lichkeiten un! Grenzen dieser Forderung gefragt. Demokratie ist Iso nicht 1LLUr ine Organisation
Da andere Beiträge dieses Heftes konkrete Kinzel- bzw. Technik politischer Willensbildung (z
fragen ehandeln, ist hier die FEinschränkung auf en Ur das o sondern 1n den Prinz1-
die prinzipielle Fragestellung rlaubt. pien, D der demokratischen Freiheit und der

politischen Gleichheit, legt ein eigenes ertfun-
VERANTWORTUNG BEIM THEOLOGISCHEN SPRÄACH- dament, das diese Geme1inschaft Ag-

VO. < EMOKRATISIERUN  » SIESSOICH verteidigen utfruft. Betrachtet mMan
die einzelnen geschichtlichen Realisierungen VO:  (

Der 1im Demokratisierungspostulat implizierte DO- Demokratie, dann zeigt sich, daß der Spielraum
litische Demokratiebegriff wird be1 der eolog1- ZUr Entfaltung Dr VO:  o Freiheit un! Gleichheit
schen Anwendung nicht selten der ihm eigenen (die J2 selbst 1n Spannung 7zueinander Sstehen 1n
Problematik übersprungen oder 1n einer bestimm- den verschiedenen Zeiten relatıv varı1abel gestaltet
ten Prägung infach VOIALISgCSC'CZL Kür ine poli- WAar. Hier verläuft reilich eine hauchdünne Gtenz-
tologische Diskussion dieser rage se1 auf den che1ide zwischen iner positiven, immer yrößer
Aufsatz VO  = Schne1ider 1n diesem eft hinge- werdenden Partizipation des Einzelnen den
wiesen.1 inige Hinweise sind jedoch einleitend Grundwerten der Demokratie und der problema-
auch hier unerläßlich. tischen ührung par  ulärer Wertvorstellungen

1in einen olchen Demokratiebegriff. Diese rage
Er Formales Demokratieverständnis kann hier 11U7r gestellt, aber nicht geklärt werden.4

Zweifellos reicht ein formales Demokratieverständ- DIie optimale Freiheit und bestmögliche Gleich-
NIs allein nicht ausS, das VO:  5 sich her Hr die AL- heit, deren gegenseltige Vermittlung ja die
lichen Gliederungs- und Organisationsprinzipien er Demokratie en Aäßt sich nicht völlig VO  .
oder den geschriebenen Verfassungstext e1n- der rage ach den aktısc realisterbaren oder
chließt Dennoch übersieht ine voreilige Kritik, verhinderten Entfaltungsmöglichkeiten des Indi-
daß die Betonung der formalen Elemente tatsäch- viduums, Iso uch nicht VO den eftektiven
ich einen unverzichtbaren Akrzent Um ke1- ökonomischen un bildungsmäßigen Chancen
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aller irennen. Demokratische Politik käme jeden- Staat un Gesellschaft bewegen sich, mindestens
1n Gefahr, L1LLUr och die technische Verwal- tendenziell, auf 1ne Identifikation beider

Damit ist klar, daß ein unbesehen Übernommenestung eines bestehenden gesellschaftlichen Zustan-
des se1n, ohne die Möglichkeit, die Beziehungen materiales Demokratieverständnis nicht unerheb-
der Menschen untereinander Z CGuten VCOL- e efanren 1n sich rag ugleic wird in die-
äandern. Rechtsstaatliche Demokratie ohne jeden SC Zusammenhang uch die Formalität rechts-
«Demokratisierungsprozeß» ist also in der kon- staatlicher Demokratie 1n ihrer unentbehrlichen
kreten politischen Welt ine fast unlösbare Aporite. Notwendigkeit sichtbar. Der Theologe, der VO  -

«Demokratisierung (in) der Kirche» spricht, MUu.
wissen, welchen Demokratiebegriff implizit VCI-VAR Problematı. des materialen Demokrratiebegriffs wendet. Diese Vergewisserung dient nicht bloß

ber gerade ler 1st das KEinfallstor, sich e1in der begriffiichen Klarheit, sondern gyehört ZUT —

bestimmtes materiales Demokratieverständnis, erlablichen Verantwortung des heologen, die
nicht selten unreflektiert, durchsetzt: Demokratie dieser übernimmt, WE «profane», in diesem
ersche1int dann als der dynamisch-prozeßhafte Oll- Fall pO.  SC.  C Bereiche wenigstens indirekt

betritt und darüber mplizit oder explizit (evtlZUg einer vollständigen politischen, ökonomischen
und so7z1alen Chancengleichheit. Demokratie wird politisc: wirksame) Vorentscheidungen trifit Nur
dann Z Umkonstitulerung er menschlichen 7A0 leicht kannn «NAa1V» Tendenzen fördern,
Lebensbereiche auf dieses Ziel hin. Gewisse As- die der wirklichen Demokratie zuwiderlaufen;
pe dieses Demokratiebegrifis gehören prinz1- nicht selten werden 1n theologischer Leichtfüßig-

keit hochdifierenzierte un: sehr verletzliıche (GJe-piell Z neuzeitlichen Emanzipationsgeschichte.®
Kr nthält aber, wenigstens in PInNeEr Hinsicht, 1ine menschlichen Zusammenlebens IOM ihrer muh-
Kanz fundamentale Vorentscheidung: Es wird Samı gefundenen und 1Ur schwier1g 1m eichge-
nämlich VOTAUSZESEIZT, daß der begriffene Prozel) wicht behaltenen Kigenstruktur ausgehöhlt un
der Umkonstitulerung der Gesellschaft der for- 1n ihrer KEx1istenz gefährdet. Die weltliche Verant-
male und materiale Wesensgehalt VO  =) Demokratie wortung des Theologen verbietet in olchen an
se1 Selbst WE 1Nall MI1t einer Entscheidung über sammenhängen ein verkürztes oder Tat mangeln-

< Daß »} einer olchen Annahme überein- des Problembewußtsein.?das
stimmte, waäre nochmals ndirekt G=
LOININCINL, WIE diese umfassende Veränderung DC- Anthropologisch-ethische Substrukturen Konkreter
chehen soll Mit welchem Recht wird der Inhalt Demokratie
dieses Demokratiebegrifis apnrıorı auf die (sesamt- rTeillc ist uch evident geworden, daß die e1n-
gesellschaft ausgeweitet ” Kann Manl alle Sozial- raC Unterscheidung VO  ‚ «formal» un « MATtEe-

gebilde einer Gesellschaft HNLer ein einziges ruk- r1al» versagt, unentbehrlich s1e uch für jede
turprinz1ip sSsetzen (z uch Wirtschaft, Verbände, Grundrißskizze bleibt. Demokratie als Bonkrete
chulen, Milıtär, Verwaltung, rchen, amlilie) : politische Ordnung ist sicher auf mehr angewlesen
Diese Fragen sollen hler nıcht weiter verfolgt als 11UTr auf Oormale Prinzipien. ber S1e ist als PO-
werden.® och wichtiger ist folgendes: Mit einer Litisches Organisationsmodell auch noch nicht für
solchermaßen vorentschiedenen Demokratie- Kon- alle Sektoren des menscC.  chen Daseins die einzige
ZeDLLON ist der mühsame, CS och leistende Existenzform oder das (sute chlec  n10 Dies
konkrete Willensbildungsprozeß einer Gesell- chließt durchaus die Überzeugung CIM daß e-
schaft bereits antiziplert, der Consensus darüber mokratie die heute allein zumutbare staatlich-
vorausgesetzt‚ obgleic dieser IST noch ıUg einer gesellschaftliche Ordnungsstruktur 1st.
demokratischen Mehrheitsfindung rational FC- I )Jas rationale Finden eines gemeinsamen Grund-
sucht werden muß Die «volonte generale» ist interesses muß tatsächlich 1n der täglichen Bewäl-
Y schon ınhaltlich bestimmt. Die eiIiahren eines t1glll'lg des menschlichen Zusammenlebens gefun-
olchen Demokratieverständnisses egen auf der den werden. hne 1ne dafür notwendige INZE-
and Wenn sämtliche Grundfunktionen und alle wöhnung und Verankerung partnerschaftlicher
Gebiete des gesellschaftlichen Lebens gleichmäafßig Rücksichtnahme, ohne SFCW OMNLLELLES Verant-
omogen geregelt werden, dann lassen sich « IO- wortungsbewußtsein un ohne den Vorrang
talitäre»” Tendenzen al nicht verhindern: — tionaler Argumentation kann auf die Dauer uch
gleich TO ine rad1ıkale Politisierung ® er L.e- Demokratie als Oorm staatlicher Existenz nicht
bensbereiche und des Bewußtseins überhaupt; en DIe frei gewählte Selbstordnung, die sich
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celbst abverlangte uC un die verantwortliche «C 0PMUNLO und Bruderschaft als Substrukturen
Selbstbestimmung der gesellschaftlichen Ver- uch hier sollte INa VO  D der Demokratie als « L.e-ände, Gruppen und Institutionen tragen 1n die- benstftorm» 1im obigen Sinne ausgehen und VO  w die-
SC Sinn die «Demokratie». Der reale Vollzug
VO  } Demokratie als Verfassungswirklichkeit SC Fragestellung Aaus nach Analogien VOL allem

der anthropologisch-ethischen V oraussetzungenalso ohl WAa: w1e bestimmte anthropolo-
gische und soz1alethische Bedingungen der Funk- suchen. Ja diese Entsprechung bletet sich metho-

1SC AaUus geschichtlichen und systematischentionstüchtigkeit OTraus. Man kann uUfrCcC diesen Gründen DIie Ausbildung einiger demokrati-Begriff VO:  - Demokratie als «Lebensform »11 und
«Stil» die Diferenz VO  - formalem und materi1alem scher Elemente ist UG christliches Ideengut —

gestoßen worden, wI1e immer die geschichtlichenDemokratieverständnis pOosit1v vermitteln, ohne Christentümer sich diesen ihren «entlaufenenallerdings WG diese Betrachtung schon 1ne
gleichschaltende Umgestaltung ler eDeNSDbDeE- Kindern» ftehlverhalten haben ACcCHlGe erg1bt sich

schon dadurch 1ne innere Nähe, we1l die christ-reiche verlangen, die ARAUSC einer radikalen en Kirchen ine Vereinigung VO  a} MitgliedernPolitisierung gleichzukommen NO In diesem
AUS freiem Entschluß darstellen. on durch dieseSinne ist Demokratie als politische Wirklichkeit radikal freie und personale Glaubenstat, durchauf anthropologisch-ethische V oraussetzungen

(Z Achtung der Menschenwürde, Solidarität, welche die Mitgliedschaft primär konstitulert wird
WIr sehen einmal VO:  i der Frage der KindertaufePartnerschaft; Freiheit USW.) angewlesen. Ia der ab x1ibt 1m Grundwesen der Kirche tragendeCHAaUC Inhalt der vereinbarten und gemeinsam

festgehaltenen Grundwertüberzeugungen IM TEWIS- Elemente, die mit dem OS der Demokratie als
Lebensform Berührungen aufwelisen. DIie Freiheit

SE Grenzen variabel erscheint (vgl ILL, I);, x1Dt der Kinder Gottes, das gemeinsame Priestertum,politisc. im Grunde 11UTr ein jeweils geschicht-
ich verbindliches und realisiertes Demokratiever- die Geistverleihung alle (Charismen), der .]au-

benssinn der Gläubigen, die fundamentale Gleich-ständnis, aber VO:  5 einzelnen KElementen abge-
sehen wohl kaum einen übergeschichtlichen und eit der Christen, die gleiche Würde des christ-

en Namens und andere Omente begrün-allgemeinen Demokratiebegriff. Als globales (Ge- den diese Grundstruktur (Einzelheiten vgl 1n
neralrezept nutz die;er jeden  S sehr wenig. Peschs Aufsatz für dieses c Verstärkt wird

dies Ün die fundamentale irklichkeit, daß
1E DEMOKRATIEANALOGE .RUNDELEMENTE DE  - alle A dem Lebensprinz1p der Bruderschaft un

CHRISTLICHEN C LEBENSFORM» Bruderliebe füreinander un! miteinander da S1nd.
DIie spezifischen Begrifte der Gemeinschaft (Kol-Be1 einer Anwendung des Demokratiebegriffs autf nonla, cCommun10), der Kollegialität und der Soli-die kirchliche Wir  eit MUu. man diese Grund- darität sind 11LUTr Ausgestaltungen dieser funda-probleme beachten. Kın formalistisches ILIemo- mentalen Prägung der ıckratieprinzip würde 11UT1 einzelne politische Tech-

nıken und Verfahrensweisen einführen, die
A C’hristliches 0S und demokratische StrukturenrTelit. untfer gewissen V oraussetzungen nichts

einzuwenden ist DIie Übernahme eines (im oben Damit ist 1n der Hl chrift sicher 7unächst ine
erorterten Sinne prinzipie. mater1al verstandenen grundlegende spirituelle Forderung ausSsgCSPLO-
mokratiebegriffs würde be1 radikaler urch- chen: intens1ive orge füreinander, radikaler Kın-
führung die C mehr oder minder allen Satz für den Nächsten, Hingabe der eigenen Kx1i-

für den Bruder, Verständnis für den efSs-deren gesellschaftlichen Lebensbereichen unter-
schiedslos 7uordnen und durch Veränderung ihrer geartetecnh, gegenseitige Vergebung, «Stellvertre-
eigenen Bedingungen dem allgemeinen MkOnNn- tung » (Pro-Existenz) uUSVW. Diese darf beileibe
stitulerungsprozeß «gleichschalten». Soweit die nıiıcht «spiritualistisch» verkürzt werden. ber
Kirche 1m Kontext der modernen demokratischen ist uch unverkennbar, daß diese fundamentale
Welt lebt, ist reilich ine größtmögliche « Demo- Wirklichkeit und Anforderung die christliche

Existenz 1n der chrift und 1n der £rühen TCkratisierung » ihrer Struktur notwendig, ohne daß
S1e allerdings theologisch!? einen fundamentalen in sich noch nıicht eine unmittelbar rechtlich-insti-
Strukturwandel oder einen vad1ıkalen Identitätsver- tutionelle Grundverfassung darstellen. Es ist die
lust erleiden darf£. Darın liegt das «Problem» der existentielle Lebenstorm und der wirksame Unter-
Demokratisierung < der » NC bzw. IM derRE orund, die Ues konkrete Miteinander 1n der (e-
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meinde bestimmen. Der Reichtum einer olchen C hancen und Grenzen eiIner Institutionalisierung der
unscheinbaren Substruktur der konkret gelebten Demokraltie als « Lebensform »chris  eACn KEx1istenz bedeutet ein fundamentales
Ethos X<«VOLI>» enHE un institutionell C< SC- Dennoch braucht ine solche Formgebung och
sicherten » Verfahrensweisen. irgends als in einer nicht unmittelbar und mit o  endigkeit ine
durch (sottes SOUVerane Gnade Zn «Gemeinschaft rechtlich-«politische» Verfahrensweise bedeu-
der Heiligen» versammelten C werden Tel- ten. KEs wäre das schlechte Schema eines forma-
heit, Partnerschatft, Bruderschaft und gegenseltiger listischen Demokratieverständnisses, ECOTE INa  D

Dienst als V oraussetzungen eines olchen Zusam- den kzen allein auf die Elemente Dn der Kom:-
mense1ns offenkundiger. Das gemeinsame Se1n-1n- petenzverteilung, der Gewaltenteilung, der ehr-
Christus («Christus totus») ist die Lebensbasis heitsentscheidung uUuSW. «Bruderschaft» D 1st
dieser «demokratischen » ExIistenz. e1in umfassenderes Lebens-Pr/nzzp. Man kann

Wenn damit uch noch kein institutionalisiertes auf dem Weg der Beratung WE MNan die
odell kirchlicher Gemeinschaft gegeben Ist, ”Zz1enz eines wirklich Rates we1l ine
mul Nan sich doch prinz1iple. hüten, diese ruk- gyrößere Mitsprachemöglichkeit un! Mitbestim-
uren 11UTr 1n eine weltlose «Gesinnung » VCI- mungsmacht erhalten als durch die Einräumung
Jlagern. Man braucht dies noch nıcht einmal 1in bestimmter «Rechte». Das persönliche eispie.
einer alschen, spiritualistischen Innerlichkeit eines Amtsträgers 1n Wort und Verhalten
£u:  ] Ks o1Dt ja uch einen geistig-seelsorgerlichen kann einer «Demokratisierung » des Ge*
Stil VO:  } «Brüderlichkeit», der diese fundamentale samtstils sozlaler, staatlicher oder uch C  er
Bruderschaft zutiefst verletzt, na 1LLUT Verhaltensweisen führen, die nicht oder kaum
VO  o außen oder VO  - oben «betreut», «VEISOLIZU» durch gesetzliche Malßnahmen erreicht wird. KEs

bedarf Iso nicht immer der institutionellen Per-und «pastoriert» wird. Hier ist der kritischeN!
«Brüderlichkeit», die HUr moralische Devise und fektionierung. Wer sich aber die INIOTF-
ppe. me1lst 11Ur für den anderen bleibt, ber nicht IMNUNS mancher bisheriger Weisungsbefugnisse in

Formen ndet, bleibt zutlefst zweldeutig. die Formen VO:  5 Beratung und Beschluß wendet
Christliche Gemeinde als Bruderschaft kannn 11UT und 1Ur den «(Gelst» der Brüderlichkeit be-
gelingen, WE dieses Ziel uch in den Ordnungen schwört, macht sich heute fast notwendig unglaub-
un!: Sozlalbezügen verwirklicht wird, 1in denen würdig 1ele Formen herrschaftlichen Verhaltens
WIr en IDIEG geistlichen Dimensionen hristli- können und sollen abgebau werden. Zwischen
her Brüderlichkeit dürfen VOL diesen nüchterne- «Vorgesetzten» und «Untergebenen» wurden 1n
HC Vollzugsweisen nicht haltmachen Wenn jene allen Hierarchien mgangsformen traditionali-
nicht die spirituelle Potenz und real überzeugende StieLt, die heute überlebt und er im chwinden
Durchschlagskraft aben, auch noch 1n diesen egrifien sind. el  er Amtsträger muß heute sehen,
gegenwärtigen Formen menschliches Zusammen- welche Vollzugsweisen se1nes uns 1n kollegialem
se1n tiefgreifend präagen, dann ware ihre Einvernehmen un 1in partnerschaftlicher Mit-
Wirksamkeit Schlec. este. Ks darf also nicht beteiligung durchgeführt werden können. Gerade
ausgeschlossen werden, daß diese Grundelemente da, Herrschaftsallüren gewohnheitsmäßig üb-
einer christlichen Gemeinschaft sich uch 1n den ich geworden sind un! monokratische Verhaltens-
stärker rational-Sfentlichen Vollzugsformen der stile ausgepra sind, kann die wirklich reform-
heutigen Welt artiıkulieren. Der Interaktionszu- willige Autorität sich selbst durch institutionelle
sammenhang VO  - «inneren» und «äußeren» Mo- «Sicherungen » un: vereinbarte Verfahrensweisen
menten kann e1in realer Prüftstein für die konkrete konkreter Partnerschaft bzw. ZUuU gegenseltigen
anrhe1 der großen Worte und der immer be- Hören verpflichten. Kıine höchste Dienstbereit-

schaft für andere sollte auch keine ngZs aben,schworenen «Haltungen» werden. Es gäbe A
keine Ordensgründungen, WCIMI) sich der charis- 1n einem klaren Ja sich verantwortliche Mit-
matische Aufbruch bei er Sprengkraft und Br1- bestimmungsweisen anderer binden;: ein be-
Sanz nıicht 1n verfaßte Strukturen übersetzen könn- oründetes Veto in prinzipiellen Entscheidungen

Wenn die institutionellen Klemente dafür nicht ist damit noch nicht ausgeschlossen.
vorgefunden werden können, dann mussen S1e DIe Weigerung vieler Hierarchen NIC. 1LLUr in
schöpferisch ertftunden werden. Warum oll dies der rche), olchem orgehen 7uzustimmen und
1n Grenzen nicht für andere Gebilde in derC 1immer wieder LLUTr die Gesinnung appellieren,
möglich se1in ” reizt alle Forderer der «Demokratisierung » dazu,
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1ne solche Aufiforderung 1Ur als Beschwörung KROousseau, das Element unmittelbarer Volkssouve-
des Untertanen-« Geistes » verstehen und sich ränıtät ohnehin LLUT begrenzt ME  ch ist (vgl
dafür umso entschiedener uch mI1t den politi- dazu uch den Beitrag VO  . Schneider
schen Mitteln des Drucks un:! mMI1t einer Aufkün-
gung des Gehorsams die Forderungen D Fn 2C auf die < Grundsubstanz » demokratischerstruktureller un technischer Änderungen S taatsformklammern, W Aas VO «Gegner» wiederum 1LLUr als
«äußere» organisatorische Oberfläche mißver- Cn Begriff einer demokrtatischen Grundordnung
standen wird. In der Tat wird das Demokratisie- SCTZL, wI1e früher erortert wurde (vgl 1, I) einen
rungspostulat sehr oft VO:  ' den Befürwortern und Mindestgehalt VO:  z Übereinkunft 1n den grund-
VO:  ( den ablehnenden Gruppen ohne die Verwur- legenden Zielen einer Gesellschaft OL4LaUuSs Dieser
zelung 1m Kontext der Grundforderungen De- kann nicht infach VO:  5 irgendeiner Autorität fest-
mokratie als «Lebensform» gesehen und nicht gelegt werden, sondern unterliegt wenigstens
selten 7zw1ischen den Fronten einem unfrucht- innerhalb bestimmter Grenzen, VO denen noch
baren Streitobjekt. Nur WE die Substrukturen die Rede se1n wird dem Selbstbestimmungsrecht
un: tragenden K< räfte VO  - «Demokratie» mitge- eines Volkes Der politische Willensbildungspro-
sehen werden, ist ine sinnvolle Demokratie- Ze[3 verfügt 1n gewisser We1ise über die rtund-
Rezeption möglich. Dies ilt uch für den irch- gestalt der jeweiligen Verfassung. Hier verläuft
lich-theologischen Bereich. 7we1ifellos ine wichtige Grenzlinie 7wischen e-

mokratieverständnis und Kirchenbegriff. Denn

In UNABANDERLICHER VERFASSUNGS- obgleic uch in der Kıirche einen gewlssen
andel des aubens, der Dogmen und des
Rechts o1bt,18 existlert doch unter dieser Hın-

ine Annäherung das Zentralproblem 1im Ver- sicht 1n der Kirche ausSs ihrem Wesen (als einer St1t-
hältnis VO  = Demokratieverständnis und irch- Cung Jesu Christ1 ZU e1il der Menschen, das
lichen Strukturen kannn auf verschiedene Weise CI- diese sich zutliefst nicht selbst geben können) kein
folgen, indem INa  - verschiedene Analogien totales Selbstbestimmungsrecht 1m T auf die
7zwischen ihnen untersucht (vgl synodale Grundlagen dieser Gesellschaft
Elemente, charismatisches Prinzip, Glaubenssinn Nun darf uch dieser Unterschie: nicht über-
des anzcCh Gottesvolkes UuSW.). 13 Elemente AUS der OgCH werden: uch das neuzeitliche Demokratie-
profanen demokratischen Verfassungswirklich- verständnis kennt Grenzen 1n der Veränderbarkeit
keit, die eine entsprechende Verwendung 1n der der Grundstruktur (« unabänderliches Verfassungs-
HC VO  o heute en können,1* waren dann fecht»).. Bestimmte V oraussetzungen, welche die

ine Stärkung rechtsstaatlicher Prinzipien «Grundsubstanz» der Verfassung und damit uch
(vor em ine orößere Kalkulierbarkeit des die Identität einer Gemeinschaft ausmachen, SIN
Rechts, ein Ausbau des Individual-Rechtsschut- dem politischen Alltagsprozeß ENTIZOgECN ; über S1e
Zes)L einzelne Gesichtspunkte der Gewaltentei- kann eigentlich nıcht abgestimmt werden. hne
lung (vgl dazu den Beitrag VO  5 Huilzing 1n sS1e Z die Gültigkeit der Menschenrechte, Ver-
diesem ( Ausbau der Verwaltungsgerichts- antwortlichkeit der Regierung, Gesetzmäbhigkeit
barkeit, Mitwirkung be1 der Bestellung der Amtits- der Verwaltung, Unabhängigkeit der Gerichte,
trager (vgl dazu den Beitrag VO: Kottje 1n die- Gewährleistung VO:  a} Freiheit un! einer Chancen-

gleichheit der Parteien, wenigstens für ihren An-SC( größtmögliche Öffentlichkeit der wich-
tigsten Gremten (vgl dazu den Beitrag VO  - ang kann Willkürherrschaft nicht ausgeschlossen
emy UuUSW. och bleibt be1 dieser unerläßlichen werden: 11UT7 kann ine en 7zumutbare Politik

uch dann betrieben werden, WENN be1i den Wah-Konkretisierung (vgl unten, VL.) das ogrundsätz-
liche Verhiältnis unbestimmt und vieldeutig. Wenn len unterlegene Minderheiten dennoch fre1i in

einem olchen Staatsverband endieses aNSCDHANSCIL WwIr:  .5 umschreibt mMan nicht
selten MIt der «Volkssouveränität», welche 1n der
NC letztlich völlig unannehmbar sei: da sich Grenzen der nalogiedort 1LLUr die Herrschaft Jesu Christ1i handeln

Freilich und dies macht tatsächlich ben dochkönne. Diese sich richtige Unterscheidung!®
vernı ber keiner Klarheit, da uch 1im LLICU- einen fundamentalen Unterschied aus ist 1n der
zeitlichen Demokratieverständnis, O9 nach Kirche die Verfügungsmöglichkeit ber die
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<< Grundsubstanz» der Verfassungswirklichkeit DC- immer 1T konkreten Objekt ihre Difteren-
ringer. Gerade 1m Vollbegriff der Selbstbestim- zierung ertahren. Diese Aufgabe gyehört nicht Zu

MuUunNng  S> welche mehr 1st als 1ine Beratungsmöglich- ENSCICH Umkreis dieses Tttikels KEs genugt, WE

elt oder ein Mitbestimmungsrecht der Kesoserten, grundsätzlich einsichtig geworden ist, dafß in
der Kirche Strukturen des Glaubens und deso1ibt seit dem I Jahrhundert das prinzipielle

Postulat einer ZÄNZLiCHEN Abhängigkeit der Herr- Rechtes o1bt, deren geschichtliche Gestaltung WAar
schenden VO Vertrauen derer, die als das XVO.  » dem Menschen übertragen ist, die in der AC)
etztes Entscheidungssubjekt bleiben In der KIir- ber auf die Unverfügbarkeit des VÖO:  o Christus
che ber sind grundlegende Elemente nämlich die hinterlassenen uftrags und Testaments zurück-
Offenbarung Jesu Christi in den Dimensionen der gehen
laubenswahrheit, daraus resultierender ethischer
Prinzipien un der institutionellen Grundform VO  w DAS KIRCHLICHE A M' UN DE  e EMOKRAÄATIE-

BEGRIFFKirche weıithin der Verfügungsmöglichkeit EeNTt-

ogcn Dies chließt nicht AaUuUS, daß das richtige Zur Konkretisierung SO dieser Grundgedanke
Verständnis des vangeliums als abe un Auf- kurz A1il jener Struktur exemplifiziert werden, die
gabe der Kirche Z mündigen Verantwortung angesichts des Demokratisierungspostulats
1n der Welt VO:  ( (Gott die an! gegeben WOT- meisten Hindernisse bieten scheint, näamlich

dem kirchlichen Amt. Radikale Demokratisie-den ist, WA4S dann seinerseits einen gewissen freien
Spielraum geschichtlicher Auslegung un! Ver- rungsversuche des kirchlichen Amtes, Da durch
wirklichung dieser Grundwahrheit u läßt ber die Auslegung des gemeinsamen Priestertums als
uch hier bleibt die Tatsache bestehen, daß alle eines geistlichen demokratischen Prinzips, s1ind
solche geschichtliche Realisierung bei er K uch dann nicht LICU, WECIN S1e immer wieder als
vität Zzuerst auf das rechte Hören des «Wortes Neuheit aufgegrifien werden.?20
Cottes» adikal angewlesen bleibt Hıiıer <1ibt
VO der «Sache» der Oftenbarung her einen S:
horsam, der 7war keine Rationalität scheuen JE Problem und Struktur des Amtsbegriffs IM Anwen-

dung auf den Birchlichen Daizenstbraucht, aber uch keine eigentliche Verfügungs-
gewalt über das ihm Anvertraute kennt er Immerhin ist bezeichnend, daß das Neue Testa-
christliche Glaube verlangt ZWArTr einen freien und Ment keinen übergeordneten Amtsbegriff kennt,
1n jeder Hinsicht uNSCZWUNSCHECNH Bartacer aber sondern alle (unbestreitbar gegebene) Vollmacht
kannn 1n seinem Wesen 1ne anerkannte ängig- mI1t einer gewlssen Regelmäßigkeit höchstens als
keit des Menschen VO Gott nicht eliminieren. «Dienst» (diakonia) bezeichnet. Weiıl zunächst
Wenn Gott 1n Jesus Christus der «Kyr10s» der und 7umelist spezielle ufgaben und en
Welt ist, dann kann diese « Herrschaft» n1emals geht, die StfenNS IDienen Orlientiert sind, und

schlech#ün demokratisch abgebaut werden. weil alle Beauftragten als << klaven (Knechte) Jesu
Christ1» bezeichnet werden, mMag i1Nanl SOa ZO-

Der große S DIelraum Jaktischer Veränderbarkeit SCIIL, überhaupt den Amtsbegriff verwenden.
uch WE 1m nicht 1im Allgemeinsinne

Man mußte das «Wesen des Christentums » 1n gebraucht wird, kann rTeilic ennoch als nach-
en fundamentalen Bereichen umschreiben, wWwWenNnn träglicher Reflexionsbegri1ff einige unverzichtbare
1inNan diese unverfügbare «Grundsubstanz» des Elemente, besonders des nachösterlichen Auftra-
kirchlichen Lebens SCHAUCI herausarbeiten wollte CS Jesu Christ1 seine tehE: 7ı1sammenfassen
e1 wı1ird Nan heute 1n den dogmatischen ]au- und umschreiben (wie uch der Begriff «Sa-
bensaussagen und in cden institutionellen Verfas- krament»)
sungselementen der geschic.  ch gewordenen ber solche unentbehrlichen Reflexionsbegriffe
Kırche vorsichtiger en gehen, WE 11ail mussen uch immer wieder in ihrem konkreten
nach dem wirklich «  nabänderlichen » rag Za Sprachgebrauch auf die 4C und das Überhand-
vieles, das Sanz bestimmten s1tuat10ns- und Ze1it- nehmen gewlsser Tendenzen überprüft werden,
bedingten Anschauungen und Ausprägungen EeNTt- die S1e VO ihrem profanen Kigenleben her mMI1t-
stammt, 1st in Theologie und Kanonistik als « U11- bringen (z Herrschaft, Selbstbehauptung,
wandelbar » bzw. «eW1Z» ausgegeben worden. aC. Gewalt), die aber nach dem nicht 1n
Kine CNAUC Abgrenzung kann ohnehin nicht x10- dieser Oorm be1 der usübung des Christusdienstes
bal für alle Bereiche erfolgen, sondern Ss1e kann rlaubt s1ind. Hier liegt eine unübersehbare Weg-
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scheide: «Dienst» 1m Sinne des darf deswegen 21  —+ nicht primär ine 11Ur funktionale und Ofganl-
nicht 11Ur einem CIM funktionalen Betrachten satorische TO. der gemeindlichen Aktivität DE
der VO  =) Christus stammenden Sendung und des sehen, sondern DOoOr CIM 1ne abe des erhöhten
durch ihn erfolgenden uftrags verleiten ; ichtig Herrn seine Kirche

der funktionalen Fragestellung 1st der 1cC Die Existenz des Amtes verdankt sich also nicht
auf die Yanz konkrete Austichtung auf einen be- einem missionarischen itfer und ST recht nicht
stimmten Dienst für die Gemeinde im Namen bloß dem Bedürfnis ach Arbeitsteilung und
Jesu Christi, ohne daß aus diesem Auftrag ein Kompetenzabgrenzung 1n der Gemeinde. Dies

wird nıcht 11UT bei AS und 1n den Pastoralbrie-Pochen auf ormale Autorität folgen dürfte. Den-
och wird diese Sendung nıcht 11U7 fallweise, fen deutlich, sondern auch be1 Paulus. DDIie (a
Je nach einzelnen Bedürfnissen, und darum bloß Kxegese zeigt für Kor 5,15—20, daß der «Dienst
punktuell erteilt. Insofern dieser Dienst be1 er der Versöhnung » als olcher unmittelbar dem Tod
existentiellen Beanspruchung durch das ufge- des Herrn für alle und seiner Auferstehung EeNT-

Lragene ın gewlsser Weise VO Einzelnen uch springt.®? Weil Iso dieser Dienst ach Jesu Christi
wiederum 2ADIO0SDAar 1sSt und darum unbeschadet eigenem illen seinem Vermächtnis gehört,

ist als olcher be1 aller menschlichen Einfluß-der ichtigkeit personaler Elemente ine yewlsse
institutionelle Verfa  el gewinnt (die «Stelle» nahme auf seine ICAusprägung nicht pf1-
H der 4C halber Da wiederbesetzt werden), Mar menschlicher Inıtiative entsprungen.
kann INall aber durchaus und mM1t einem geschicht-
lichen ec eigener Art 271 VO:  } einem «AÄAmt» SPIE- Mißbrauch mIit dem « gÖFLLICHEN Ursprung»chen.

Die traditionelle Theologie hat in manchem sicher
f Unverfügbarreit über das < Grundwesen» des Amtes vorschnell gewlsse Elemente, Vollzugsformen
Dieses hat se1ine unterscheidende Kigenart darin, und Erscheinungsbilder dieses Amtes dem
daß 1n sich selbst keine eigENSTÄNdLIE efugnis wandelbaren Ursprungsbereich, dem « gÖtt-
kennt Vollmacht 1in der Kıirche ist keine andere liıchen Recht» (1us divinum), zugeordnet un!

damıt 1in manchen Momenten tabulstiert. Die histo-als die Vollmacht Jesu selbst. Vom her kann
1LLUr sinnvoll über dieses «Amt» gesprochen WCCI- risch-kritische Methode 1n KExegese und rchen-
den, WE ihm Dienst und AGe Jesu Christ1i VOL- geschichte hat gezeigt, daß IiNall den Radius dieser
gyeordnet bleiben. Es 1st die Legitimation des (Ge- o Ottg€$ etzten Unverfügbarkeit über dieses Amt
kreuzigten, die der Bereitschaft ZUE vorbehalt- 7weifellos sehr viel z1iehen mMu. ber durch
losen Dienst und Z «Niedrigkeit» dieses A diese Ausführungen ist uch klar geworden, daß
Lichen » TIuns entspricht. Aus sich allein ist dieses die ExXLSEENZ und das «Wesen» des verstandenen
«AÄAmt» nichts. Nur 1m radikalen Verlassen aller «Amtes» tatsächlich jenen «Vorgegebenheiten»
Machtpositionen und 1m Freiwerden für den, der gehören, die durch 1ne «Demokratisierung der
dieses «AÄAmt» gewährt, Negt seine Berechtigung Kirche» nıcht beseitigt werden können. Kü: ine
un! seine «Besonderheit». Nur weil Kr 1im Dienst tiefgreifende Reform und den entsprechenden - Ge-
seiner IDiener weiterlebt, <ibt 1ne «Autorität» staltwandel des kirchlichen Amtes sind damit
dieses Amtes Darum Sagt uch die theologische keine Grenzen gesetZzt, die gyewlsse Herrschafts-
Überlieferung, daß Jesus Christus selbst ist; der Nlüren apologetisch oder Sal ideologisch tutzen
tauft, predigt und Abendmahl hält (vgl Liturgie- könnten. 1elmenr ist durch die Herausstellung
konstitution Nr 7 Weil Jesus Christus nach se1- des inhaltlıchen Minimums, worıin das Amt aller-
1E 'Tod un seiner Auferstehung für die Men- ings unaufhebbar ist,23 EKSE e1in Spielraum r öff-
schen IM der geschichtlichen Welt präsent werden will, WEl worden, der 1ne überraschend oyroße Freiheit
und WAar als elbst, o1Dt ine SONS unableit- in der Gestaltung des kirchlichen Amtes gewährt.
bare Sendung durch ihn. Nur in seinem Stiftungs- Nur wenNnn iNAan dieses Amt 1n seinem etzten chri-
willen, nämlich das Ergebnis seines Lebens un stologischen Ursprungscharakter sieht, kann 11a

erkes Nen Menschen wenigstens als Angebot allerdings verstehen, daß ihm EINZLE darum ine
der Nal un: des Heils zute1il werden lassen, mkehrbare, VO:  m der Gemeinde nicht Lren-
ist begründet, daß das Stfeng christologisc nende, ber auch VO  - ihr nicht allein abzuleitende
verfaßte «AÄAmt» 1n der Kirche 1Dt DIe Urchristen- Verantwortung zukommt, die WG den Stif-

tungswillen Jesu Christ1i Z «unabänderlichenelit hat darum Sanz mit Recht in dem CHSE nach-
Österlich voll entfalteten sirchlichen (Gemeinde- Verfassungsrecht» der HC gehört. Daßl des-
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SC ine Beteiligung der Gemeinde, DE bei Glaubensgenossen das rechte Wort uch immer
der Bestellung ines Amtsträgers, nicht ausgc- noch suchen muß und uch nicht wenigsten
schlossen ist, versteht sich VO  - selbst. Wie diese für sich selbst eil 1n irgendeiner Weise «besitzt».
«Autorität» des Amtes mM1t einem Ernstnehmen Alle werden uch VO:  D ihrer eigenen christlichen
derN Gemeinde dennoch zusammengesehen Kx1istenz her erfahren, daß die Botschaft Jesu
werden kann, soll aul  m SC.  eßend eigens TOT- Christi keine selbstverständliche TO ist, die
Lert werden. widerspruchslos VO Menschen akzeptiert wird.

DIie Notwendigkeit einer stetigen Wandlung des
FREIHEIT DES UN. Denkens un: eines Neuwerdens 1n Glaube, Hofft-

AMTLICHE UTORITÄT NunNng und 1e macht deutlich, daß FÜr jeden
das Wort der Ermahnung, der ufforderung, derAutoritäres Verhalten, das auf ine bedingungs- Umkehr und den Imperativ des Anderswerdenslose Unterwerfung untfer einen kritiklos anerkann-

ten Autoritätsanspruch oder auf dessen UuNSC- geben muß Beschränkt sich ein olches vielleicht
«fremdes», manchmal «hartes» Wort des Ver-hemmte Durchsetzung hinausläuft, darf 1n der
kündigers auf die Dynamık dessen, WAS Gott fürchris  chen MC nicht geben (vgl dazu die Be1-
die Menschen und VO  } ihnen will, dann kannn 1netrage MC  D CS und Greinacher). He
solche «Autor1ität» nicht als Herrschaft DON Menyn-Autorität ist jene Qualität, die sich aus inem krt1-
sSchen ausgegeben werden.tisch ejahten Führungsgebot oder Leistungsan-

spruch erg1bt und darum uch Anerkennung An-
det Dize CHYISELICHE ACHE der (emeinde und dıe Irey-

händerisch »erstandene AnmntsautoritätIMN VON Anmntsautoritat
Wenn 1n der Kirche jedeEBefähigung Der Amtsträger muß selbst einen «Stil» entwık-
Z Amt uletzt auf die Vollmacht Jesu Christi1 keln, der den anderen Mitglaubenden ZUrTF rfah-
zurückgeht, dann oibt 1n der rage der Begrün- LU& ringt, daß 1n seinem amtlichen Iun 1LL1UTr ihre
dung dieser «Autorität» keine OFMELLE Delegation ureigene &( ache» aufgegrifien un gefördert Wirfl.
HUT COI unNtTeEeN». DDIies schließt durchaus e1n, daß Wenn die IL Gemeinde diese gemeinsame
jeder Amtsvollzug radikal 1m Kontext einer brü- Grundüberzeugung in dem Ruf ZUT Annahme
derlich und ollegia. verstandenen Gemeinde VCI- der befreienden 1Liebe Jesu Christ1 erbDi1ic. und
wurzelt bleiben muß Wenn «Amt» un! Autorität s1e 1n Glaube, CGottesdienst un Bruderschaft VCI-

in der Kirche VOL CM «christokratisch» begrün- WIr. dann kann V} Sinn der christlichen
det und strukturlert werden, dann dürfen S1e 1n Gemeinde her nicht mehr ein Ausspielen VO

der Tat n1e Herrschaft VO  = Menschen über Men- Freiheit Autorität, VO  - Amt Cha-
schen %4 se1n, sondern S1e s1nd nichts anderes als r1sma, VO amtlicher Kompetenz « Iemo-
das Präsentwerdenlassen des PINEN Heilbringers kratisierung », VO  - «Vollmacht» «Geist-

verleihung » gehen Autorität kann LLUTL geben,Jesus Christus und als das adikale Sichselbst-
weggeben 1m Dienst dieser einzigen « Macht». we1il alle die Herrschaft des Kyr10s bejahen un
Wo Amtsm1ißbrauch un autoritäres Verhalten ausbreiten wollen Die Gemeinde wird darum 1n
existieren, mussen diese VO  H ihrem Auftrag her einer selbstlosen Führung des Amtes, die Sanz auf
kritisiert werden, nicht ber rufen S1E nach einer den Stiftungswillen Jesu Christ1 ausgerichtet bleibt,
radikalen Beseitigung VO  - AÄAmt und Autori1tät keine Fremdbestimmung sehen, sondern (unter
schlechthin den SX enannten Bedingungen) darin ihren eigenen

Von der Sachmitte des 4UuDeEeNs her darf 1illen erkennen können. VDer Amtsträger nımmt,
keine Diferenz 7zwischen «Regierenden» und « Be- WEn sich radikal auf die Mitte se1nes TIuns
herrschten » geben, we1l alle inmen Zzuerst dem beschränkt, das treuhänderisch wahr, W24S zutliefst
einen Herrn gehören sollen. DIe Gemeinde wird jeder Christ anerkennt und bejaht. Die Bindung
uch ankbar se1n, WE iıhr ein Glaubensbruder das Evangelium, das rel und das
in voller (« hauptamtlicher ») Dienstbereitschaft (fundamentale) Recht der HC bedeutet dabei
das vangelium Jesu Christ1 verkündet und « all für alle ine beständige Verpflichtung auf die
Christ1i Statt» (2 Kor 5320) die Wir  eit se1ines Mitte der christlichen Botschaft un einen DFC-
e1ils ZUr Gegenwart bringt. Der «Amtsträger» w1issen Schutz VOLI subjektiver Willkür.
selbst wird sich ZUEeTrST als auf der Se1ite der ]au- Man kann also «Autorität» weitgehend uch 1m
benden tehend erfahren, der in vielem mM1t seinen Kontext der Gemeinde sehen. irgends wIird uch
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se1nNs durch den Abbau Ner 1Ur vermeidbarerdeutlicher, bereits jede duale Rede (Z VO

Amt und emeinde), unentbehrlich S1e 1n DC- Ungleichheiten.
wisser Hinsicht se1in Inas, in ihrem eDrauc. über- Durchdenkt IiNall dieses Grundverhältnis, dann
prü: werden muß, ob S1e na nicht funda- kann Man sich eigentlich 1Ur wundern,

1n der C wenig «demokratische truktu-mentalere Zuordnungen übersieht. Positionsanga-
ben wI1e OIl oben» und [0)81 unten » stellen ohne- 1in dem erläuterten Sinne x1ibt Warum 1st
h1in keine sachgerechten Kategorien dar. Kın (Ge- nicht vieles St1l und Formen der C SKanz

selbstverständlich «demokratisch»? Nurgenüber VO:  } amtlicher Autorität un Gemeinde
oder Sat ine « Opposition» 7zwischen beiden stellt keiner wirklichen und gyrundsätzlichen Überein-
auf keinen Fall das Normalverhältnis dar ine stimmung 1m obigen Sinne kommt und kein stan-
wirklich Jesus Christus gyehorsame Gemeinde wird diges, oftenes espräc. in Freiheit und Vertrauen
aber uch nicht wollen, daß ihr Vorsteher 1n QANZ- gelingt, kommt den unerbittlichen, oft 1LLUT

Licher Abhängigkeit VO:  D der Gemeinde steht und noch formaljuristisch oder kirchenpolitisch mot1-
LLUr das «reproduzleren» dartf, WAS in ihr ebt. vierten Forderungen nach iner «Demokratistie-
Sosehr der Amtsträger Fürsprecher der Menschen Fu1l9 » des HC  en Amtes {dDie Schärfe, mMI1t der
bei Gott ist, sosehr bleibt uch der prophetische das Postulat oft eingeklagt wird, und der igen-
ote und Anwalt Gottes, der mMI1t dem Menschen sinn, mMI1t dem nicht selten ebenso pauschal ab-
immer wieder eın ursprüngliches Hören des gelehnt Wird, vertfaten EeLWAaS VO:  a} dem fast schon
Wortes Gottes streitet und rechtet. Es oibt keine pathologischen Befund 1m Blick auf Amtsfragen
Gemeinde des Herrn ohne das kritische Wort des in der OS un:! ‚WAar Uen Fronten.
Evangeliums in ihr Dieses MUu. sicher nicht immer Demokratisches Bewußltsein muß nicht intfach
und nicht einmal Zzuerst VO Amt kommen. ber jede mtliche Befugnis bbauen Gerade die alte-

kannn auch nicht ausgeschlossen werden, daß sten un me1listen ewährten Demokratien (der
e1in Gemeindevorsteher ach Erschöpfung aller angelsächsischen e en eine au  tE
Vermittlungsversuche un! aller rationalen Argu- Sens1ibilıtät für die Notwendigkeit un den Rang

des Amtes, das als ine Gduziarische Wahrneh-mentation in einzelnen Fällen in einen augenblick-
ich unüberbrückbaren Gegensatz einzelnen, MULNS VO:  D Rechten angesehen wird, die 1n ihrem

Gruppen oder vielleicht uch einmal ZUC ehr- Grundcharakter bei den Bürgern als Treuhand-
elt seiner (Gemeinde kommt HKr wird sich dann geber Jeiben.?® uch ein olches Demokratie-

verständnis Zielt auf Freiheit und kritisiert Herr-immer och fragen müussen, ob 11U1 seinen eige-
LLECINL en oder das uch heute och wirklich 1n schaft, indem na VOL allem die Bindung

nehmende Wort (sottes verkündigt 1ine und Verantwortung jeder «Macht» hervorhebt.
Gerade unte: Berücksichtigung eines olchen De-solche vielfältig mögliche Intervention al des
mokratieverständnisses behält das geistliche Amt‚vangel1ums 1st aber im Christlichen 11UL dann

möglich und erlaubt, WE der Amtsträger nıcht 1im Leben der Kirche uch unter den Bedingungen
AauSs eigener Machtvollkommenheit spricht, SO11- der neuzeitlichen Bewußtseinslage durchaus einen

legitimen Urt, WeNN «amtlich» und «demokra-dern die Stimme Jesu Christi unverkürzt ofFr
bringen muß und wenn cselbst in Furcht un tisch», 1m Bewußtsein des erteilten Auftrags
Zittern « Aall Christi Statt» den «Dienst der Ver- und auf partnerschaftlich-brüderliche Weise, AaUS-

söhnung » vollzieht. geübt wird.

VL. KONKRETION ED  GE. ER EM:

"andel VDONH Anmt und Autorıitdät KRATISIERUNG DE  _ IRCHE

Da diese Botschaft ber Zzuerst die Realisierung Das Christentum konnte keine Bezeichnungen für

partnerschaftlichen Verstehens und gegenseltiger se1ine institutionellen KFormen Aaus der jeweiligen
Liebe fordert, muüßten rücksichtsvolles miteinan- geschichtlichen Umwelt aufgreifen, ohne S1e seinen

eigenen Intentionen entsprechend tiefgreifender Umgehen, Verzicht auf eitle Sondermeinungen
verändern. Es ist deswegen nicht erstaunlich, daßund selbstvergessene Zusammenarbeit für die

SE AC uch die ersten Früchte 1mM Verhältnis be1 der Rezeption der Demokratie Ahnlich C1-

VO:  [n Gemeinde un Amt se1n. Je mehr diese (5e- geht ber waäare unredlich verschweigen,
meinde sich wirklich und „entral ihre eigene die HC immer schon ihre eigenen Verfas-
«Grundsubstanz» bindet, desto freier wird S1e für sungselemente weitgehend uch unter' Zuhilfe-
ine 7unehmende Dialogisierung des Zusammen- nahme profaner Modelle und Amtsvotstelungen
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konkretisiert hat Kın fixiertes Sichanklammern Cr Glieder des jeweligen gesellschaftlichen De-
den Begriff «Demokratisierung » 1st freilich schon reiches bedeutet «Demokratisierung » allzuleicht
darum nicht sehr sinnvoll, weil der Begriff — 1LLUL die Verlagerung VO  D « Herrschaft».
diferenziert ist un: uch als Gener  ezept nichts Wird diese Ausrichtung auf bestimmpmte 1ele 1im
nutz Nichts tut mehr NOL als ine Konkretisterung Auge ehalten, dann muß sich der Begriff «Demo-
der Diskussion. Kür den Ernst, mi1t dem die Sache kratisierung » VO  D selbst difterenzieren. hne ine
«Demokratisierung der Kirche» ZU. wirklichen solche Konkretisierung des Postulats 1st ine kr1-
Wohl der Gemeinden betrieben wWird, <ibt Z7wel tische ürdigung vieler Entwürte un Wünsche
Kriterien, die 1n der bisherigen Literatur wenig VO:  [ seliten der systematischen Theologie oft kaum
ZENANNLT S1ind: elisten. In gewlsser Weise ist der egr1ft reilich

Das generelle Demokratisierungspostulat Mu. fast unverme1idlich geworden, weıl 1n ihm bis 1n
in bestimmte un: realisierbare Modelle umgesetzt die emot1lonale Sphäre hine1in viele ofifnungen
werden, wobei die TODleme der UOrganisierbar- und Befreiungstendenzen des gegenwärtigen Men-
keit, Funktionsfähigkeit un Efektivitä der be- schen wI1e einem Losungswort zusammengefalt
treftfenden Bereiche einen stärkeren Rang ekom- sind.??9 Kine Kirche, die für die Menschen dieser
HG mussen.*®** e1it da se1n will, kann sich nicht bloß im Blick auf

7 A Wer sich nicht gleichzeitig ine reale Be- subjektive Gesinnungsweisen (Verhalten, St il
fähigung der Christen Zzur aktıven eilnahme uSW.), sondern uch hinsichtlich institutionell-
enun den Entscheidungen ihrer Gemeinde rechtlich verbin:!  cher Faktoren berechtigten For-
müht, macht das Postulat «Demokratisierung bal derungen nicht verschließen, 7zumal S1e 1n vielen

Momenten ine innere Affinıtät den demokra-der Kirche» aktısc. unglaubwürdig.?® hne ine
Intensivierung der Mitverantwortungsbereitschaft tischen Grundwertungen hat oder gewinnen kann.

Außer der Oft verzeichneten IM vgl esonders atzınger/ g1ien gesellschaftliche V oraussetzungen chaflen, die dem Staats-
Maıer, Demokratie 1n der Kirche erdende Welt 16 (Lim- bürger eine möglichst unautoritäre ExIistenz erlauben». Vgl. Aazu

burg 1970); Fetscher, Die Demokratie (Stuttgart 1970 unften, SC Va
Dies wird auch VO'  5 Kritikern eines formalen Demokratiever- 11 Vgl dazu Friedrich, Demokratie als Herrtschafts- und

eständnisses zugestanden, VÖO] Strzelewi1Cz, Bürokratisierung Lebenstortm (Heidelberg 1959 und bes Roos, Demokratie als
der modernen Gesellschaft unı die Ohnmacht des Bürgers Hinder- ‚.benstotm Abhandlungen ZUrTr Sozialethi} unchen 19069
nisse der Demokratie. Vorträge un! Bibelarbei in der rtbeitsgtup- bes. 202ff.
PC Demokratie des Deutschen Evangelischen Kirchentags 12 Vgl. den Beitrag VÖO!  = Ratzinger aaÖQ. Anm. 1) Rahner,
Stuttgart 1969 (  ;gari 19069 19-26, bes «Wer die rechts- Demokratie in der Kircher -NAaı als Freiheit (Freiburg I9
staatliche Sicherung als bloß belanglose Formalıtät verlästert und 113—130, ders., Freiheit und Manıpulation in Gesellschatt und Kir-
S1e der Demokratisierung der SaNzCch Gesellschaft willen ZC61- che Münchener Akademie-Sec!  iften (München 1970 Sem-

melroth, Demokratie 1n der Kıircher? Semmelroth/R. Haubst/stOren bereit ist, verfährt ebenso SinNnw1drig und kurzsic|  Z WwIie
diejenigen, die Demokratie 1m staatlichen Sinne hne Demokrati- ahner (Hrsg.). Martyrıia Leiturgia Diakonia, Festschrift für
sierung der Qanzen Gesellschaft proklamieren ». olk Mainz I9 309-415 >; Gerhartz, Demokratisierung

® Viol. Geiger, Demokratie hne ogma (München in der Kirche Theologische Akademie (Frankfurt 1969 ö8—115;
“1964) Kaiser, Kann die Kıiırche demokratisiert werden”?: Lebendiges

4 Dazu Genaueres be1 Hättich, Demokratie als Herrschafts- Zeugnis (1969) 5y—2l1l, Hoefnagels, Demokratisierung der irch-
ordnung rdo Politicus Oln 1967 lichen Autorität (Wiıen 1969); üler, Kirchenteform heute

> Dies bedeutet reilich nicht, da andere Aspekte, das unchen 19 vgl auch Demokratisierung der Kirche in der
riNzip der Repräsentatlion, 11ULr USdTUuC. des ertalls und der Eınt- Bundesrepublik Deutschland. Eın Memorandum deutscher Katho-

eines ursprünglichen Demokrtatiebegrifis waren. Vgl. Aazu iken, hrsg. VO] Bensberger Kreis Aa1nz 1970
auch Fetscher naa0). 13 Vgl diesem Sinn das orgehen VO!] Ratzinger, Rah-

$ Vgl. Aazu die etreitbare chrift VO]  - Hennis, Demokrati- LCLI, Semmelroth, Gerhartz den NN
sierung. Zur Problematıik eines Begrifis Köln 1970), mit der Beiträgen.
sich wenigstens auseinandersetzen mulßl3. 14 Beispiele bei Maier aaQ x) 69—-77.

Zum Phänomen des Totalıtariısmus vgl. chlangen, Der 15 Das kanonische ec| VOTL 1918 kannte ler bekanntlich In
Totalıtarısmus-Begrifl: Aus Polıtik und Zeitgeschichte, Beilage ZUr anchen Perioden seiner Geschichte größere Möglichkeiten
Wochenzeitung «Das Parlament » (3 Okt. 1970 detr Appellation als jetzt.

Diese muß unterschieden werden VON einem Wissen die 16 Politologisch vgl AZu Hofmann (Hrsg.), Die Entste-
politische Bedeutsamkeit dieser Bereiche und VÖO] dem KErwecken hung des modernen SOUveranen Staates Neue Wissenschaftliche
bzw. Wachhalten einer Verantwortungsbereitschaft für das politi- Bibliothek 17 (Köln 19067 At. de Jouvenel, ber Souver:‘
sche Leben. tat eCUWIE! 1962

Diese Oorderung entspringt zunächst einem wissenschaftlichen 17 Näheres auch be1 Fetscher aa (Anm. I) o»o.
Postulat, we1l S1e die Implikationen einer vorgetragenen Theorie 15 Dal; gerade der im folgenden erläuterten Analogie der
betrifit; die konkrete politische Entscheidung des Theologen (Ze « Wesensunterschled» VO] polıtischem Demokratieverständnis und
für eine bestimmte Parte1) muß davon abgehoben werden. iırche nıcht uberde! werden darf, zeigt H. Maier naQ (Anm, I)

Kın ‚Olcher Satz äßt sich tTEeNC bestreiten, besser: se1Ne 71f.
Gültigkeit Ääng! VO] dem eweils vorausgesetzten Demokratie- 19 Dazu für die Verfassungswirklichkeit der Bundesrepu-
verständnis ab; vgl. die Bestimmung VO]  - Wılhelm bliık Deutschlan: mke, Grenzen der Verfassungsänderung
(Hrsg.), Demokratie 1in der Schule Paedagogica Göttingen 1970 (Tübingen 1953); \A eyme, Die verfassunggebende Gewalt des
f «Demokratie wIird 1er verstanden als das tevisionsbedürtf- Volkes (Tübingen I9
tige Experiment, Vermeidung elitärer und egalitärer Ideolo- 2U Genaueres 1n der heute wen1ig beachteten Forschungsge-

8
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schichte VO] Linton Das Problem der tkırche der NECUEITEN soziologische robleme des Abbaus VO] Herrschaft vgl auch
orschung (Uppsala 1932 Nachdruck ranktiurt 1960 3ıff Dahrendorft. Über den Ursprung der ngleic  eit unter den

271 Zum Einfluß der te und Praxis des Papsttums auf die Ge- Menschen (Tübingen 19 ers Gesellschaft und Freiheit (Mün-
taltung des Amtsbegrifis vgl Ullmann apsı! und Önig chen 1961 206311
Grundlagen des Papsttums und der englischen Verfassung Mit- Dazu Hennis Amtsgedanke und Demokratiebegriff Poli-
telalter ike (Salzburg I9 20-—22 tik als praktische Wissenschaft (München 19! 48—064, 248—250

AA Vgl Aazu 1L1UT Dınkler DIie Verkündigung als eschatolo- Der Gedanke, der ben 2) theologisc verwendet wurde,
gisch-sakramentales Geschehen uslegung VO']  3 Kor ) 9 14—6 bedarf eiNer Untersuchung

Bornkamm/. Rahner ISg S DIie Zeit Jesu FKı  schrift für Vgl dazu VOI em in Eschenburg, Demokratisierung und
chlier (Freiburg 1970 169-189 politische Prax1is Aus Politik und Zeitgeschichte Beilage ZuUur WOo-
23 Vgl A’ZuU vorläufig Lehmann Das priesterliche Amt chenzeitung « Das Parlament » 25 (19 1970, 2—13, bes I ıff

priesterlichen Oolk Klerusbla:; ) (1970) 315 310 (erscheint auch 28 Grundsätzlic] Zimpel (Hrs:  o ), Der beschäftigte ensch
Berichtsband des Irierer Katholikentages 19070 «Gemeinde des Beiträge Zur sOzlalen und politischen Partiziıpation Politisches

errn» | Paderborn 1970]) Vgl auch den Anm genannten erhalten (München 1970,
Beitrag Vgl dazu das ZENANNTE Memorandum des Bens-

24 Zur problematischen Verwendung des Herrschaftsbegrifis vgl berger Kreises,
Brunner, Bemerkungen den egrifien «Herrschaftt» und

« Legitimität» Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte KARL LEHMANN(Göttingen “1968) 64-79; theologisch vgl embowski -.tund-
fragen der Christologie, Problem der Herrschaft Jesu geboren 16 Mal 1936 5>igmartingen, 1963 ZU) Priester geweiht
Christi unchen 1909 Kr studierte den Universitäten reiburg Br München und

Für die emeindeleitung sind Ausführungen bei der Gregorliana, 1STt Lizentiat der Theologie, Doktor der Philosophie
Lehmann Zur Theologie der Gemeindeleitung Pastoraltheolo- und Theologie, Professor für ogmatı und theologische 'topä-

deut1ik der Universität Mainz Kr veröflentlichte uler-gische Informationen 197/0, hrsg VO] der Konterenz der deutsch-
sprachigen Pastoraltheologen Maiınz 1970 2—3 I finden Über weckt dritten Tag ach der chrift (Freiburg Br 219068)

Lebensvollzuges der Kirche durchsetzen iNussen
WL die IC Gesellschaft die sichNorbert Greinacher dem Prozeß der Fundamentaldemokratisierung
befindet >  “ gylaubwürdig sein 11l Es WAaTic falschHerrschaftsfreie warten wollen bis die Institutionen der roß-

BI1-Geme1inde kirche (Papsttum Kurtle Bischofssynode
schofskonferenzen UuSW.) diesen Weg der Demo-
kratisierung ernsthaft beschritten en SO wich-
Ug S solche Demokratisierung dieser nstitu-

Die folgenden Ausführungen gehen davon Aaus t1O0Nen 1ST und sehr iNall sich ernstlich darum
daß die Demokratisierung der NC notwendig mühen muß noch wichtiger 1ST das Mühen
1St nıcht dem Sinne die Herrschaft der S  Demokratisierung VO  5 der Basıs der K<irche

her DIie kirchliche Geme1inde 1ST der entscheidendeAmtsträger durch die Herrschaft des Volkes CI-

wird sondern dem Sinne daß alle Glieder Ansatzpunkt für ÖS Demok:  ung  S der Kır-
der Kı1ırche sich dem Herrn Jesus Christus VC1L- che Hıier kann ab sofort begonnen werden und
flichtet W1Ssen un sich 1nNe Lebensform Gott sSC1 ank geschle. uch vielen Punk-
der B mühen die sowohl der Gesinnung ten der NC Gelingt eCS, den irchlichen
Jesu Christ1 WI1C den neuzeitlichen KElementen des Gemeinden e1MN demokrtatisches Bewußtsein

entfalten und C demokrtatische ebenstormBewußtseins der Ordnung und des Verhaltens
entwick werden uch die Institut1entspricht die 1inl demokratisch nenn: Dabel 1St
der Gro che diesen Prozeß RücksichtVO  S vornherein klar daß Demokratisierung —

wohl der Gesellschaft WwW1 der NC nıcht men 1NUSSCIL Andererseits wird WG die Demo-
erster LAinıie 111C estimmte rec. Ax1lerte kratisierung der Makrostrukturen MS Demokrati-

statische Ordnung MECIMT sondern nen dynamı- SICFUNG der Basıs erleichtert Ur S solche
«demokratische Eskalation» könnte dieser Prozeßschen ProzeßD  dessen Ziel, die VO. Selbstbestim-
demung und Identitätsfindung der Menschen, mokratisierung der IC 1nNe Kigen-

dieser elt erreicht wird, dem aber 1 entfalten und se1in Ziel A  W nlgstens SYMP-dyna
totisch erreichen. Was ber verstehen WIr unte:kommen gilt. Dabe1 wird sich diese [ De-

ıC  en Gemeinde ”mokratisierung der C auf allen Ebenen des
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